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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann und Fraktion (FDP) 

Energiekosten-Sofortprogramm für Bayerns Schulen: Faire Finanzierung auch 
für Privatschulen sicherstellen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird vor dem Hintergrund der aktuell enorm angestiegenen Ener-
giekosten und der Verantwortung des Freistaates Bayern für das Schulwesen aufgefor-
dert, ein Sofortprogramm zur Reduzierung der finanziellen Belastungen für die Schul-
träger aufzulegen und hierbei insbesondere die schwierige Lage der Schulen in freier 
Trägerschaft zu berücksichtigen. Ziel muss es sein, Schulschließungen allein aufgrund 
der Energiekostensteigerungen möglichst zu verhindern und somit die Unterrichtsver-
sorgung in Bayern zu sichern. Aufgrund der hohen Dringlichkeit sollen Wege gesucht 
werden, die Finanzhilfen schon im aktuellen Kalenderjahr und damit vor Abschluss der 
generell anstehenden Haushaltsberatungen bereitzustellen. 

 

 

Begründung: 

Die Staatsregierung hat es bisher versäumt, die aufgrund gestiegener Energiekosten 
finanziell besonders unter Druck stehenden Ersatzschulen zu unterstützen. Stattdessen 
wurde die Zuständigkeit vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus an das Staats-
ministerium der Finanzen und Heimat und das Staatsministerium für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie verschoben, bis sich die betroffenen Schulen direkt an den 
Ministerpräsidenten gewendet haben. Bis heute sollen jedoch keine weiteren Haus-
haltsmittel für diese Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung des an-
gekündigten Härtefallfonds mit bis zu einer Milliarden Euro, der ggfs. die Privatschulen 
berücksichtigen würde, ist bisher unklar und scheint nur durch Hilfe des Bundes um-
setzbar.  

Wie bereits in der Coronapandemie stehen Ersatzschulen aktuell wieder vor Mehrkos-
ten, die sie nicht selbst verursacht haben und die sie regelmäßig nicht durch höhere 
Schulgeldeinnahmen oder aus Eigenmitteln (i. S. d. Eigenanteils) decken können. Ein-
sparpotenziale werden in diesem Zusammenhang nicht ausreichen, um deren entstan-
dene Mehrkosten aufzufangen. Vor diesem Hintergrund muss die Staatsregierung end-
lich ihrer Pflicht nachkommen und den Ersatzschulen finanzielle Hilfen aufgrund der 
gestiegenen Energiekosten gewähren. Es handelt sich um Kosten der „Einrichtung“ im 
Sinne der aus der Verfassung abgeleiteten Verpflichtung, das Ersatzschulwesen als 
Institution zu sichern. Das gilt insbesondere für das durch die geforderten Finanzhilfen 
zu deckende Existenzminimum der Schulen. Dem allgemeinen Gleichheitsgebot fol-
gend, sollten die Energiekostensteigerungen zumindest anteilig in der Finanzierung be-
rücksichtigt werden. Da im Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) für au-
ßerordentliche Preissteigerungen keine kurzfristige Anpassungsklausel vorgesehen ist, 
muss nun mit einem Sofortprogramm gehandelt werden, da dieser Umstand den Frei-



Drucksache  18/24868 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

staat nicht von seinen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Privat-
schulwesen befreit. Sie muss ihrer Unterstützungsverpflichtung für Ersatzschulen um-
gehend nachkommen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/24868 

Energiekosten-Sofortprogramm für Bayerns Schulen: Faire Finanzierung auch 
für Privatschulen sicherstellen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Helmut Kaltenhauser 
Mitberichterstatter: Gerald Pittner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Antrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 150. Sitzung am  
24. November 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Antrag in seiner 69. Sitzung am 
26. Januar 2023 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/24868, 18/26166 

Energiekosten-Sofortprogramm für Bayerns Schulen: 
Faire Finanzierung auch für Privatschulen sicherstellen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Die Aktuelle Stunde ist damit beendet, und wir kommen zu 

Tagesordnungspunkt 2:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Präsidentin Ilse Aigner: Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Dann frage ich die fraktionslo

sen Abgeordneten nach ihrem Abstimmungsverhalten. – Enthaltung der fraktionslosen 

Abgeordneten Bayerbach, Busch und Klingen. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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